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Bek. Nr. 1 

Stadt Freilassing 
Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 

der Stadtwerke Freilassing 
 
Gemäß § 25 der Eigenbetriebsverordnung Bayern geben die Stadtwerke Freilassing die Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 öffent-
lich bekannt. 
 
Der Stadtrat hat die oben genannten Jahresabschlüsse zur Kenntnis genommen und in der Sitzung am 14.03.2023 die Jahres-
abschlüsse festgestellt. 
 
Die Jahresgewinne der Jahre 2019 bis 2021 werden mit dem Eigenkapital der Stadtwerke verrechnet. 
 
Der Bestätigungsvermerk des Prüfers für die Jahresabschlüsse 2019 bis 2021, siehe Anlage.  
Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der Jahre 2019 bis 2021 sind in der Zeit vom 

 
10. bis 26. Mai 2023 

 
bei den Stadtwerken Freilassing, Münchener Straße 15, 83395 Freilassing, Zimmer 215, 2. OG, während der allgemeinen Dienst-
zeiten ausgelegt. 
 
 
Freilassing, Mai 2023 
Stadtwerke Freilassing 
 
Ingrid Brekalo, kaufm. Werkleiterin  Marcus Kinzel, techn. Werkleiter 
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Anlage: 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 

An den Eigenbetrieb Stadtwerke Freilassing, Freilassing 
 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER JAHRESABSCHLÜSSE UND DER LAGEBERICHTE 
 
Prüfungsurteile  
Wir haben die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebs Stadtwerke Freilassing, Freilassing, für die Geschäftsjahre 2019, 2020 und 
2021 – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar bis zum 31. Dezember sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir die Lageberichte des Eigenbetriebs Stadtwerke Freilassing, Freilassing, für die Geschäfts-
jahre 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019, 2020 und 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
• entsprechen die beigefügten Jahresabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-

nung (EBV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermitteln unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019, 2020 und 2021 sowie 
seiner Ertragslage für die Geschäftsjahre 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019, 2020 und 2021 und 

• vermitteln die beigefügten Lageberichte insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentli-
chen Belangen stehen diese Lageberichte in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung (EBV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und stellen die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der 
Jahresabschlüsse und der Lageberichte geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile (die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich gleichlautend auf die Geschäftsjahre 2019, 
2020 und 2021)  
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht  
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung (EBV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist.  
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
(EBV) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.   
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) i.V.m. den einschlä-
gigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.   
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
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Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
des Eigenbetriebs abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie 
ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im La-
gebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-
len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erheb-
liches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.  
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN  
 
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern   
 
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen  
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG in den Geschäftsjahren 
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019, 2020 und 2021 befasst. Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu 
der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers  
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprü-
fung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist 
es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu we-
sentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der 
Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.  
 
 
Augsburg, den 03. Februar 2023 
 
SWMP PartGmbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Mertl – Hundseder – Guggemos – Schwarzmann – Schwab 
 
Prof. Dr. Winfried Schwarzmann, Wirtschaftsprüfer 
 
 
Bek. Nr. 2 

Markt Teisendorf 
 

Haushaltssatzung für das Jahr 2023 
 

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Markt Teisendorf folgende Haushaltssatzung: 
 

I. 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
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1.  im Ergebnishaushalt mit   
 dem Gesamtbetrag der Erträge von                             22.629.058 € 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von               22.315.034 € 
 und dem Saldo – Jahresergebnis – von                    314.024 € 
 
2.  im Finanzhaushalt 
 a)  aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von             19.370.657 € 
   dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von              18.493.194 € 
  und dem Saldo von                      877.463 € 
 

   b) aus Investitionstätigkeit mit 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von                7.136.813 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von             .15.290.766 € 
  und dem Saldo aus von             -   8.153.953 € 
 

  c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von                 5.230.170 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von                       514.817 € 
  und dem Saldo von                    4.715.353 € 
 

  d)  und dem Saldo des Finanzhaushalts 
(Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von           -  2.561.137 € 

     
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- 
förderungsmaßnahmen wird neu festgelegt auf                2.000.000 € 
       

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künfti-
gen Jahren werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)                        380 v. H. 
 b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)                         380 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer                           380 v. H. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf                1.500.000 € 
 

§ 6 
 

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
 
Teisendorf, den 04.05.2023 
Markt Teisendorf 
 
Thomas Gasser, Erster Bürgermeister 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung mit samt ihren Anlagen liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus des Marktes Teisendorf öffentlich während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme aus (Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
 
Bek. Nr. 3 

Gemeinde Ainring 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Heidenpoint Am Sonnwiesgraben“ 
gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Bauausschuss beschloss am 18.04.023 den Bebauungsplan „Heidenpoint Am Sonnwiesgraben“ als Satzung. 
Die vorliegende Planung ermöglicht zum einen Nachverdichtungen auf den bereits bebauten Parzellen, wie auch die Sicherung 
der dort ansässigen heimischen Betriebe und deren Entwicklungsmöglichkeit. Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Heidenpoint Am Soonwiegraben“ in Kraft. Jedermann 
kann den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 18.04.2023  
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und der Begründung vom 18.04.2023, sowie Umweltbericht und schalltechnisches Gutachten, im Rathaus Ainring in Mitterfelden, 
Salzburger Str. 48, 1. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 103 und 104 während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über deren 
Inhalt Auskunft verlangen. Der Bebauungsplan kann auch auf der Internetseite der Gemeinde Ainring unter www.ainring.de – 
Bauen & Wohnen – Bauleitplanverfahren abgeschlossen- „Heidenpoint Am Soonwiesgraben“- eingesehen bzw. heruntergeladen 
werden. 

 
Hinweis gemäß 215 BauGB: 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 

und 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-

bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
4. nach § 214 Abs. 2 Buchstabe a BauGB ein beschleunigten Verfahren beachtliche Mängel, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde Ainring 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
Hinweis gemäß § 44 BauGB: 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird. 
 
 
Mitterfelden, den 24. April 2023 
Gemeinde Ainring 
 
Martin Öttl, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 4 

Gemeinde Anger 
 

Bekanntmachung über die öffentliche Auflegung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen der 
Gemeinde Anger für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2028 bei den Schöffengerichten des Amtsgerichts Laufen 

und den Strafkammern des Landgerichts Traunstein 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Anger beschloss in der Sitzung vom 02.05.2023 über die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffin-
nen und Schöffen für das oben genannte Landgericht bzw. Amtsgericht. Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungs-
gesetz (GVG) in der Zeit vom 
 

10. Mai 2023 bis 17. Mai 2023 
 
im Rathaus der Gemeinde Anger, Dorfplatz 4, 83454 Anger (1. OG, Zimmer-Nr. 7) während der allgemeinen Dienststunden 
öffentlich zu jedermanns Einsicht auf. 
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche, bis zum 
 

26. Mai 2023 
 
nach Schluss der Auflegung schriftlich oder persönlich zu Protokoll im Rathaus der Gemeinde Anger, Dorfplatz 4, 83454 Anger 
(1. OG, Zimmer-Nr. 7) Einspruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, die 
nach §§ 32 bis 34 GVG bzw. nach Abschnitt II Nrn. 2 bis 5 der Schöffenbekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz und des Innern, für Sport und Integration vom 27. Oktober 2022, Az. E8-3221E-II-14870/2021 und B2-0143-2 (BayMBl. 
2022, Nr. 672), nicht aufgenommen werden durften oder sollten. 
 
 
Anger, den 04. Mai 2023 
Gemeinde Anger 
 
Markus Winkler, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek Nr. 5 

Berchtesgadener Landesstiftung 
 

Haushaltssatzung der Berchtesgadener Landesstiftung 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
I. 

 
Aufgrund des Art. 16 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) erlässt die Berchtesgadener Landesstiftung folgende 
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Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.333.500,00 € 

 
und 

 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.398.200,00 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht aufgenommen. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 
 

§ 5 
 
Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2023 liegen gemäß Art. 59 Abs. 3 Satz 3 der Landkreisordnung (LKrO) 
ab dem Tag der amtlichen Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Landratsamt 
Berchtesgadener Land, Salzburger Straße 64, 83435 Bad Reichenhall, Zimmer Nr. 28, während der allgemeinen Öffnungszeiten 
öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Bad Reichenhall, den 21. April 2023 
Berchtesgadener Landesstiftung 
 
Bernhard Kern, Landrat und Stiftungsratsvorsitzender 
 
 
Bek. Nr. 6 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Surgruppe 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Surgruppe  
Landkreis Berchtesgadener Land für das Haushaltsjahr 2022 

 
Auf Grund der Art. 40 ff. KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff. GO und §§ 20 und 21 der Verbandssatzung erlässt der Zweckver-
band folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt  
 
im Erfolgsplan 
 
in den Erträgen mit                5.432.800,00 Euro 
und in den Aufwendungen mit                 5.779.500,00 Euro 
 
und  
 
im Vermögensplan 
 
in den Einnahmen mit                 1.273.000,00 Euro 
und in den Ausgaben mit                 1.273.000,00 Euro 
 
ab. 
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§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
wird auf  233.000,00 Euro  
festgesetzt. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Umlagen werden nicht erhoben.  
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan  
wird auf  550.000,00 Euro  
festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
 
Teisendorf, den 27. April 2023 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Surgruppe 
 
Thomas Gasser, Verbandsvorsitzender 
 


